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Erster Teil

Einführung und Problemstellung

„Das Criminalrecht hat zu thun mit dem natürlichen Menschen als einem denken-
den, wollenden, fühlenden Wesen. Die juristische Person ist aber kein solches, 
sondern nur ein Vermögen habendes Wesen, liegt also ganz aus dem Bereich des 
Criminalrechts“.

So charakterisiert Friedrich Carl von Savigny1 die juristische Person und 
deren Verhältnis zum Strafrechtssystem. Ebenso wie v. Savigny haben sich 
auch der 40. Deutsche Juristentag 1953 und eine im Jahre 2000 vom Bundes
justizministerium eingesetzte Kommission zur Reform des deutschen Straf
rechts gegen die Einführung einer Strafbarkeit juristischer Personen ausge
sprochen.2

Dennoch gibt es wiederkehrende Bestrebungen innerhalb der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, die sich hiervon abwenden und eine eigene Unter
nehmensstrafbarkeit begründen möchten.3 Einen jüngeren Vorstoß in diese 
Richtung bildet etwa der Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuches, den die 
Landesregierung NordrheinWestfalen im Herbst 2013 vorstellte.4 Dieser 
Entwurf soll der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 
Unternehmen und sonstigen Verbänden dienen und umfasst materiellrechtli

1 v. Savigny, System II, S. 312. Zur dennoch berechtigten Kritik an v. Savignys 
Fiktionstheorie etwa im Hinblick auf die Stellung juristischer Personen im Zivilrecht 
vgl. u. a. Engisch, in: 40. DJT, Band II, S. E16 ff.; Mittelsdorf, Unternehmensstraf
recht im Kontext, S. 23 ff. (jeweils auch bezugnehmend auf andere Theorien).

2 Heinitz, in: 40. DJT, Band I, S. 65, 90; Abschlussbericht der Kommission zur 
Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems, 2000, S. 190 ff.

3 Vgl. überblicksartig Löffelmann, JR 2014, 185 f. Zur historischen Entwicklung 
einer etwaigen Forderung Busch, Grundfragen, S. 32 ff.; Eidam, in: Eidam, Unterneh
men und Strafe, Kap. 5 Rn. 488 ff.; Engelhart, Sanktionierung von Unternehmen und 
Compliance, S. 320 ff.; Haas, ARSP-Beiheft 134 (2012), 125, 126 ff.; Laue, Jura 
2010, 339; Schwinge, Strafrechtliche Sanktionen im Umweltstrafrecht, S. 96 ff. Vgl. 
auch Schünemann, ZIS 1/2014, 1 f., der etwaige Regelungsvorschläge als „rechtspoli
tische Zombies“ bezeichnet, da sie zwar verworfen werden, dennoch aber nach einer 
„gewissen Latenzzeit“ wiederkehren. Ausführlich auch bereits Heinitz, in: 40. DJT, 
Band I, S. 65 ff.

4 Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen über ein Gesetz zur Einführung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und Verbänden, 2013; wei
tere Vorstöße in diese Richtung hat Scholz, ZRP 2000, 435, 436 f., zusammengefasst.
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che sowie verfahrensrechtliche Regelungen zur Sanktionierung von juristi
schen Personen.

Das derzeit geltende Strafgesetzbuch enthält keine Regelung zur Verant
wortlichkeit juristischer Personen. Bestraft werden können bislang aus
schließlich natürliche Personen.5 Lediglich in § 14 StGB findet sich eine 
Regelung bezüglich juristischer Personen, nämlich über die Zurechnung be
sonderer Merkmale, die zwar bei der juristischen Person, nicht aber der 
handelnden natürlichen Person selbst, vorliegen. Darüber hinaus werden die 
Maßnahmen der Einziehung der §§ 73 ff., 74 ff. StGB auch gegenüber juristi
schen Personen angewendet. Sanktionierungen finden sich jedoch speziell im 
Ordnungswidrigkeitenrecht; hier bestehen im Rahmen der §§ 30, 130 OWiG 
Regelungen, die die juristische Person selbst betreffen. Gemäß § 30 OWiG 
können gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen Geldbußen 
verhängt werden, wenn ein – in § 30 Abs. 1 OWiG näher definiertes – Organ 
der juristischen Person eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, 
durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die Personenvereini
gung treffen, verletzt worden sind oder die juristische Person oder Personen
vereinigung hierdurch bereichert worden ist oder bereichert werden sollte.6 
Unter Umständen ist nach geltendem Recht gem. § 30 Abs. 4 OWiG auch 
eine sog. isolierte Verbandsgeldbuße, d. h. eine Geldbuße nur gegen die juris
tische Person oder Personenvereinigung, ohne dass gegen die natürliche 
Person ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist, möglich.7 
Darüber hinaus zu nennen sind Regelungen außerhalb des Ordnungswidrig
keitenrechts: etwa die Abführung des Mehrerlöses nach § 10 Abs. 2 WiStG, 
wirtschaftsrechtliche Tätigkeitsverbote bzw. beschränkungen nach §§ 35, 51 
GewO, § 20 BImSchG, § 21 SchwArbG oder gar die Möglichkeit der Auflö
sung nach § 396 AktG, § 62 GmbHG, Art. 18 GG i. V. m. §§ 39 Abs. 2, 13 
Nr. 1 BVerfGG, §§ 43, 44 BGB.8

An der beschriebenen und von einigen als unzulänglich angesehenen Situ
ation, dass juristische Personen jedenfalls nicht im klassischen Sinne straf
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, wird immer wieder 
Kritik laut. Sie beruht in erster Linie auf kriminalpolitischen Erwägungen 

5 Statt vieler Achenbach, JuS 1990, 601, 605; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, 
Vor §§ 25 ff. Rn. 121; Jescheck/Weigend, AT, § 23 VII 1.

6 Vgl. hierzu allgemein etwa Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, Vor §§ 25 ff. 
Rn. 122; Freund, in: MünchKommStGB I, Vor § 13 Rn. 146 f.; Laue, Jura 2010, 339, 
342 ff.; Ransiek, Unternehmen, S. 98 ff., 110 ff.

7 Vgl. statt vieler Jescheck/Weigend, AT, § 23 VII 2; Leipold, NJW-Spezial 2008, 
216; Rogall, in: KK-OWiG, § 30 Rn. 162 ff.; Zieschang, GA 2014, 91, 92.

8 Dazu näher unten (Fünfter Teil B. II.). Vgl. hierzu überblicksartig auch Ehrhardt, 
Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 37 ff.; Schwinge, Strafrechtliche 
Sanktionen im Umweltstrafrecht, S. 87 ff.
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und bezieht sich vor allem auf Ziele, wie die Abkehr von Umweltbeeinträchti
gun gen,9 eine effektivere Korruptionsbekämpfung und die Verhinderung von 
Wirtschaftsstraftaten im Rahmen der Vermögensdelikte. Auch die Frage der 
Produktverantwortlichkeit ist bei der Diskussion um die Einführung einer 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen von Bedeutung.10 
Darüber hinaus spielen innereuropäische Tendenzen hinsichtlich einer straf
rechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen sowie entsprechende 
Entwicklungen in einigen Mitgliedsstaaten der EU eine Rolle für die Debatte 
auf deutscher Seite.11

Eine strafrechtliche Sanktionierung juristischer Personen stellt für viele die 
Lösung dieser Problemstellungen dar. So etwa im Rahmen des Gesetzesent
wurfs der Landesregierung NordrheinWestfalen, bei dem die „materiell
rechtliche wie prozessuale“ Verantwortlichkeit von Verbänden auf eine ei
gene gesetzliche Grundlage gestellt wird, indem der Verband für pflichtwid
rige Zuwiderhandlungen seiner Mitarbeiter einstehen muss, wenn die Pflicht 
entweder den Verband selbst trifft, die Zuwiderhandlung diesen bereichert 
hat oder jedenfalls bereichern sollte.12 

Im Folgenden soll geklärt werden, ob – und wenn ja, unter welchen Vor
aussetzungen – eine Sanktionierung juristischer Personen legitimierbar ist. 
Neben der entsprechenden Thematik auf strafrechtlicher Ebene interessiert 
hierbei auch die bereits bestehende Sanktionsmöglichkeit des Ordnungswid
rigkeitenrechts in §§ 30, 130 OWiG. Darüber hinaus soll der Blick aber auch 
auf andere staatliche Maßnahmen gerichtet werden, die ihrerseits ebenfalls 
einer Legitimationsgrundlage bedürfen. Zu nennen sind etwa die Regelungen 
der §§ 73 ff., 74 ff. StGB13 sowie solche des Verwaltungsrechts. Schließlich 
soll geklärt werden, ob es darüber hinausgehender staatlicher Maßnahmen 
gegenüber juristischen Personen bedarf.

9 Vgl. zu dieser Thematik etwa Ralf Busch, Unternehmen und Umweltstrafrecht; 
Heine, Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 54 ff., 243 ff.; Schwinge, 
Strafrechtliche Sanktionen im Umweltstrafrecht.

10 Zum Meinungsstand innerhalb dieses Problembereichs, in dem häufig die Ge
sundheit und die Körperintegrität einer Vielzahl von Menschen betroffen sind, vgl. 
den Sammelband mit dem Titel Strafrechtliche Verantwortlichkeit für Produktgefah
ren, hrsg. v. Georg Freund u. Frauke Rostalski.

11 Vgl. dazu noch unten (Sechster Teil A. II.).
12 Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen über ein Gesetz zur Einführung 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und Verbänden, 2013, S. 3; 
für die Einführung eines entsprechenden Straftatbestandes im Strafgesetzbuch u. a. 
auch Eidam, Straftäter Unternehmen, S. 130.

13 Auf die entsprechenden Regelungen auf ordnungswidrigkeitenrechtlicher Ebene 
wird nur am Rande eingegangen.


